
 
GEMEINDE KLOSTERMANSFELD 
 

 

 

 
 

BV Gemeinde 
Klostermansfeld  

Nr.: KLM/BV/083/2017 

öffentlich  Einreicher: Der Bürgermeister 
 

Fachdienst Zentrale Dienste und Finanzen Verfasser:  Würzberg, 
Janka 

17.01.2017 

AZ:  
 

Beratungsfolge Sitzungsdatum 

Bau- und Vergabeausschuss 31.01.2017 
 
 

Außerplanmäßige Ausgabe der Planung energetische Sa nierung 
der KiTa "Wirbelwind" 
 
Beschlussbegründung:  
 
Im Rahmen der energetischen Sanierung der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ sind Voruntersuchungen 
und Variantenvergleiche durchgeführt worden. Diese wurden in 2016 in Auftrag gegeben. Die dafür 
entstehenden Kosten i.H.v. insgesamt ca. 15.000 €  sind als außerplanmäßige Mittel in 2016 
einzustellen. 
 
Die Finanzierung erfolgt i.H.v. 3.568,57 € aus der Investitionspauschale und i.H.v. 11.431,43 € aus der 
in 2016 erhaltenen Sonderzuweisung. 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Bau- und Vergabeausschuss beschließt die außerp lanmäßigen Auszahlungen für die 
energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Wirbe lwind“ gem. § 105 KVG LSA i.H.v.  
15.000 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den 
Haushalt: 
 
 

 finanzielle Auswirkungen      keine finanziellen Auswirkungen 
 
 
Ertrag 
 

 
EUR 
 

 
Einzahlungen 
 

 
EUR 
 

 
Aufwand 
 

 
EUR 
 

 
Auszahlungen 
 

 
EUR   15.000 
 

 
 Mittel stehen zur Verfügung 

 

Jahr 
 
 

Kostenstelle/ Konto 
 
 

EUR 
 
 

           EUR 
 Mittel stehen nicht zur Verfügung, es fehlen                                                                         15.000 

 
Deckungsvorschlag: 
     Jahr  Kostenstelle/ Konto  EUR 

 Minderaufwendungen/ 
 Auszahlungseinsparung 
 
 
 
 
 

 Mehrerträge /                                       2016                                  61110.100/411100                    15.000  
 Mehreinzahlungen 
 
 
 
Jährliche Folgekosten:  Personalkosten  Sachkosten  Abschreibungen 
 

 ja  nein 
 
Bemerkungen 
Finanzierung erfolgt über angesparte Investitionspauschale i.H.v. 3.568,57 € und 11.431,43 € über die 
Sonderzuweisung aus 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
Beratungsergebnis:  
 
Anwesend: Dafür: Dagegen: Enthaltung laut Beschlussv orschlag  abweichender Beschluss 

 
 

     

 
 
 


